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Kleine Anfrage 560 
des Abgeordneten Péter Vida (BVB / FREIE WÄHLER Fraktion) 

an die Landesregierung 

Wartung Unterflurhydranten 

Im Land Brandenburg sind die meisten Haushalte an die öffentliche Trinkwasserversorgung 
angeschlossen. Das hat den Vorteil, dass den Bürgern qualitativ hochwertiges Trinkwasser 
zur Verfügung steht. Als weiterer Vorteil wäre zu nennen, dass bei der Verlegung der Trink-
wasserleitungen i.d.R. gleich Unterflurhydranten in entsprechenden Abständen installiert 
worden sind. Diese dienen in erster Linie für Rohrnetzspülungen und können auch durch 
die Feuerwehren im Brandfall genutzt werden. Die Sicherstellung der Löschwasserversor-
gung ist aber Aufgabe der Kommune und muss durch entsprechende Maßnahmen und 
Strukturen abgesichert werden. In der Praxis ist es jedoch so, dass im Brandfall von der 
Feuerwehr der nächstgelegene Unterflurhydrant für den ersten Löschangriff genutzt wird 
und von den Betreibern des Trinkwassernetzes toleriert wird. Das bedeutet aber im Umkehr-
schluss aber auch, dass sich die Kameraden der Feuerwehren auf die Funktionsfähigkeit 
bzw. Nutzbarkeit (Zugänglichkeit, Auffindbarkeit …) der Unterflurhydranten verlassen müs-
sen können. Im Regelwerk DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserhandwerkes) 
sind Details u.a. auch zum Betrieb von Wasserversorgungsanlagen (Inspektion und War-
tung der Betriebseinrichtungen und Anlagenteile) geregelt. Zu den Unterflurhydranten ist 
detailliert festgelegt, was alle 4 Jahre an diesen geprüft bzw. gemacht werden muss. 
 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist diese Inspektion und Wartung der Betriebseinrichtungen und Anlagenteile nur eine 
Empfehlung oder verpflichtend für die Betreiber des Trinkwassernetzes? 

2. Sofern 1. verpflichtend für die Betreiber ist, welche Behörde oder Institution o. ä. ist für 
die Kontrolle der erfolgten Wartungen zuständig? 

3. Sofern 1. verpflichtend für die Betreiber ist, beinhaltet das auch die Sicherstellung der 
Zugänglichkeit und Auffindbarkeit (Bewuchs, zugeschüttet, fehlende Beschilderung …) 
der Unterflurhydranten? 

4. Sofern 1. verpflichtend für die Betreiber ist, muss den betroffenen Kommunen auf An-
forderung das detaillierte Protokoll der erfolgten Wartungen durch den Betreiber zur 
Verfügung gestellt werden? 
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5. Sofern 1. nicht verpflichtend für die Betreiber ist, wer ist dann verantwortlich für die 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit bzw. Nutzbarkeit der Unterflurhydranten? 
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